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FLURWEGAUFHEBUNG:  
AUSZUG AUS DEM LANDWIRTSCHAFTSGESETZ (LG) –  910.1  
(VOM 2.  SEPTEMBER 1979)  
 
 

 

 D.  Wege, Entwässerungen und Bewässerungen 

 1.  Allgemeine Bestimmungen über nicht öffentliche Wege 

Einteilung § 108. 1 Als Wege zur Erschliessung land- oder forstwirtschaftlicher Grundstücke, 

deren Anlage oder Verbesserung durch den Kanton unterstützt werden kann, gelten ins-

besondere: 

a. Genossenschaftswege: Sie stehen im Privateigentum einer öffentlich-rechtlichen 

Genossenschaft und sind als ausgeschiedene Grundstücke ins Grundbuch aufzunehmen; 

sie werden durch die Genossenschaft erstellt oder sind von ihr zu Eigentum übernommen 

worden; 

b. Flurwege: Sie stehen im Gesamteigentum der Anstösser und sind als ausge-

schiedene Grundstücke ins Grundbuch aufzunehmen; das Verhältnis unter den Beteilig-

ten richtet sich vorbehältlich besonderer Bestimmungen nach Privatrecht. 
2 Besondere Holzabfuhrwege gemäss der Waldgesetzgebung werden als in der Regel 

nicht ausgeschiedene private Wege erstellt, deren Bestand durch öffentlich-rechtliche 

Eigentumsbeschränkung sichergestellt und im Grundbuch angemerkt wird. Sie können 

auch als Flur- oder Genossenschaftswege erstellt werden.  
3 Andere private Wege im Eigentum einer oder mehrerer Personen des Privatrechts 

können ausnahmsweise gemäss § 132 unterstützt werden. 

Übernahme 

durch die 

Gemeinde 

§ 109. Übernimmt eine Gemeinde Genossenschafts- oder Flurwege in ihr Privat-

eigentum, werden diese nicht zu öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch; sie unter-

stehen in jeder Hinsicht dem Recht über Genossenschaftswege. Die Öffentlicherklärung 

durch besondern Beschluss der Gemeinde bleibt vorbehalten. 

Wegrechte 

a. Der Grund-

eigentümer 

§ 110. 1 Die Flurwegeigentümer oder Genossenschaftsmitglieder können die Wege 

unbeschränkt zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung ihrer Grundstücke befahren 

oder begehen. 
2 Die anderweitige Benützung durch einen Beteiligten bedarf der Zustimmung der 

Mehrheit der übrigen Eigentümer oder der Genossenschaft. 
3 Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Ausbaustand des Wegs für den vorge-

sehenen Gebrauch genügt und dieser den land- oder forstwirtschaftlichen Verkehr nicht 

wesentlich beeinträchtigt. Die Auferlegung einer Entschädigung sowie der Kosten eines 

allfälligen Ausbaus bleiben vorbehalten. 
4 Kommt eine Einigung unter den Flurwegeigentümern nicht zustande, entscheidet 

der Gemeindevorstand. 

b. Dritter § 111.  1 Fussgänger sind berechtigt, Flur-, Genossenschafts- und Holzabfuhrwege 

ohne besondere Erlaubnis zu benützen. 
2 Eigentümer, deren Grundstücke in der Nähe eines Flurwegs liegen, können ver-

langen, dass ihnen gegen angemessene Entschädigung ein land- und forstwirtschaftliches 

Wegrecht eingeräumt wird; es ist im Grundbuch anzumerken. 
3 Kommt eine Einigung unter den beteiligten Grundeigentümern nicht zustande, 

entscheidet der Gemeindevorstand. 
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Unterhalts-

pflicht 

§ 112.  1 Die Wege sind durch die Eigentümer dauernd ihrem Zweck entsprechend zu 

unterhalten. 
2 Die Aufsichtsbehörde wacht über den Unterhalt; sie lässt die erforderlichen Arbei-

ten nötigenfalls auf Kosten der Säumigen ausführen. 
3 Für Beschlüsse über den Unterhalt von Flurwegen genügt die Mehrheit der Betei-

ligten. 

Aufsicht § 113.  1 Die Aufsicht über die Flurwege obliegt dem Gemeindevorstand. Er führt ein 

Flurwegverzeichnis ohne sachenrechtliche Wirkung. 
2  Die Aufsicht über die Genossenschafts- und die nicht ausgeschiedenen Holzabfuhr-

wege obliegt der zuständigen Direktion. 

Verbote § 114.  1 Die mit der Überwachung von gerichtlichen Verboten gemäss Art. 258 der 

Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 betrauten Organe der Genossenschaften 

sind befugt, Personen zur Feststellung der Identität anzuhalten und Unberechtigte zu ver-

zeigen. 
2 Wer sich weigert, seine Personalien bekanntzugeben, wird mit Busse bis zu Fr. 200 

bestraft. 

Aufhebung 

a. Flurwege 

§ 115.  1 Flurwege sind ganz oder teilweise aufzuheben, wenn sie nicht mehr der land- 

oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienen. 
2 Die Aufhebung erfolgt durch den Gemeindevorstand auf Antrag der Mehrheit der 

unmittelbar betroffenen Anstösser; die übrigen Beteiligten sind anzuhören. Sie bedarf der 

Genehmigung durch die zuständige Direktion. 
3 In eingezonten Gebieten kann die Aufhebung im Quartierplanverfahren oder durch 

die zuständige Direktion von Amtes wegen erfolgen. 
4 Die Rückerstattung allfälliger Staatsbeiträge bleibt vorbehalten. 
5 Die Aufhebung des Flurwegs und die Streichung im Flurwegverzeichnis bleiben 

ohne Einfluss auf den tatsächlichen Bestand des Wegs. Die Aufhebung ist nötigenfalls 

mit der Begründung von Weg- rechten zugunsten betroffener Berechtigter zu verbinden. 

Das Verhältnis unter den Anstössern und das Eigentum am Weggebiet richten sich fortan 

ausschliesslich nach Bundesprivatrecht. Den Anstössern bleibt vorbehalten, Miteigentum 

gemäss Art. 646 ZGB zu begründen oder die Teilung gemäss Art. 651 ZGB durchzu-

führen. 
6 Die Umwandlung von Flur- in Genossenschaftswege kann durch Gründung einer 

Genossenschaft gemäss § 129 oder durch Erweiterung des Beizugsgebiets einer be-

stehenden Genossenschaft erfolgen. 

b. Genossen-

schaftswege 

§ 116.  1 Genossenschaftswege können mit Genehmigung der zuständigen Direktion 

aufgehoben werden, wenn sie nicht mehr der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung 

dienen oder gleichwertiger Ersatz geschaffen wird. 
2 Eine Verlegung kann von einem einzelnen Grundeigentümer auf seine Kosten ver-

langt werden, falls die übrigen Beteiligten dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden. 
3 Wegstücke, welche tatsächlich aufgehoben worden sind oder nur an Grundstücke 

eines einzigen Grundeigentümers anstossen und nur noch diesen dienen, können von den 

Anstössern gegen Bezahlung des Verkehrswerts erworben werden. 

 

 

 

Den vollständigen Gesetzestext finden Sie auf der Internetseite des Kantons unter  

https://www.zh.ch -> Rechtliche Grundlagen -> Gesetzessammlung 
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